
 
EG-Konformitätserklärung (XXX) 

1) 

 
gemäß der EU-Richtlinie 2014/30/EU (elektromagnetische Verträglichkeit) 

 vom 26. Februar 2014 
 

Hiermit erklären wir, dass das nachstehend bezeichnete Gerät in seiner Konzeption und Bauart 
sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits- und 
Gesundheitsanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU entspricht. Bei einer mit uns nicht 
abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. 

 
Hersteller:2)                         Muster GmbH,  

Musterstraße 65 
D-27635 Musterstadt  
 

Bevollmächtigter:3)               (Name und Anschrift) 
 
Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung 
trägt der Hersteller. 
 
Beschreibung des Gerätes: 

 Typbezeichnung :…………………………….  

 Seriennummer:……………………………….  

 Baureihe:……………………………………… 
  

Gegenstand der Erklärung (Bezeichnung des Geräts zwecks Rückverfolgbarkeit; dazu kann eine 

hinreichend deutliche Farbabbildung gehören, wenn dies zur Identifikation des Geräts notwendig ist)  

 
Es wird die Übereinstimmung mit weiteren, ebenfalls für das Produkt geltenden  EG-
Richtlinien erklärt: 

 EU- Richtlinie (LVD) (2014/35/EU) vom 26. Februar  2014 (Beispiel) 

 EU-Richtlinie (RoHS2) 2011/65/EU vom 8. Juni 2011 (Beispiel) 

 EU-Richtlinie (Öko-Design, ERP) 2009/25/EG vom 21. Oktober 2009 (Beispiel) 
 

harmonisierten Normen, die zugrunde gelegt wurden, einschließlich des Datums der 
Norm: 
 
Angewandte weitere Spezifikationen: 
 
Gegebenenfalls: Die notifizierte Stelle … (Name, Kennnummer) … hat … (Beschreibung ihrer 

Maßnahme) … und folgende Bescheinigung ausgestellt: …. 

 
Ort und Datum der Ausstellung:……………………………………… 
 
Name des Unterzeichners:………………………………… 
 
Funktion des Unterzeichners:………………………………… 

 
Unterschrift:…………………………………………………. 

 
 

 1)Der Hersteller kann auf freiwilliger Basis der Konformitätserklärung eine Nummer zuteilen. 
2) Vollständige Anschrift des Herstellers;  
3) Bei Sitz des Herstellers nicht  innerhalb der EU; gegebenenfalls die vollständige Anschrift des in der EU niedergelassenen 
Bevollmächtigten  


